
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung 
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SMA Solar Technology AG 

Niestetal 
 

 
 

Wertpapier-Kenn-Nummer: A0DJ6J 

ISIN: DE000A0DJ6J9 

 

 

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur  

 

Ordentlichen Hauptversammlung  

 

der SMA Solar Technology AG, Niestetal, Deutschland 

 

am Dienstag, den 09. Juni 2026 um 10.00 Uhr MESZ ein, 

 

die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) in den Geschäftsräumen 

am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Deutschland (Ort der Hauptversammlung 

im Sinne des Aktiengesetzes) stattfindet. 
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VORWORT DES VORSTANDS 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

das Jahr 2025 war erneut ein Jahr großer Herausforderungen – gleichzeitig aber auch ein Jahr, in dem wir wichtige 

strukturelle Weichen gestellt und Fortschritte erzielt haben. Trotz eines anhaltend schwierigen Marktumfelds konnten 

wir das Geschäftsjahr solide abschließen. Der Umsatz belief sich auf rund 1.516,0 Mio. Euro (2024: 1530,0 Mio. 

Euro), getragen insbesondere durch die positive Entwicklung unserer Division Large Scale & Project Solutions. Das 

operative Ergebnis (EBITDA) ohne Einmaleffekte lag bei 106,6 Mio. Euro (2024: 147,5 Mio. Euro), und wir haben 

unsere Nettoliquidität signifikant gesteigert auf 176,4 Mio. Euro (2024: 84,2 Mio Euro). Diese Ergebnisse zeigen, 

dass SMA auch unter anspruchsvollen Bedingungen resilient bleibt und unsere eingeleiteten Maßnahmen zur 

Effizienzsteigerung greifen. 

Dabei standen wir – wie die gesamte Solar- und Speicherbranche – vor einer Gemengelage aus volatilen Märkten, 

geopolitischen Unsicherheiten und politisch getriebenen Diskussionen, die sich insbesondere in den USA und in 

Europa negativ auf die Investitionsbereitschaft in allen Kundensegmenten ausgewirkt haben. Viele regulatorische 

Debatten wurden 2025 nicht zu Ende geführt und haben so Planungs- und Preissicherheit erschwert. Die 

Solarindustrie befindet sich erneut in einer Phase erhöhter Dynamik, in der Überkapazitäten, Preisverfall, verschärfte 

Wettbewerbsbedingungen und nationale industriepolitische Akzente die Rahmenbedingungen prägen. 

Unsere Division Large Scale & Project Solutions (LS) konnte sich in diesem Umfeld sehr gut behaupten. Die 

weltweite Nachfrage nach stabilen, netzdienlichen Energie- und Speicherlösungen steigt kontinuierlich. Themen wie 

Netzstabilität, Versorgungssicherheit und Cyber Security sind tief in der energiewirtschaftlichen Debatte verankert, 

und unsere Lösungen adressieren diese Anforderungen präzise. Die zunehmende Bedeutung großer 

Infrastrukturlösungen hat dazu geführt, dass wir in diesem Geschäftsfeld auch 2025 zuverlässig Wachstum generiert 

haben und SMA in den Kernmärkten als verlässlichen Anbieter weiter etablieren konnten. Damit hat die Division 

einen wesentlichen Beitrag zu unserem Unternehmensergebnis geleistet. 

Anders zeigte sich die Situation im Bereich Home & Business Solutions (HBS). Sinkende Strompreise und der 

Rückgang staatlicher Förderungen in vielen Märkten haben sich negativ auf die weltweite Nachfrage in diesem 

Kundensegment ausgewirkt und zu einer angespannten Marktlage geführt. Damit konnte sich der Umsatz in der 

Division HBS trotz einer soliden Positionierung in den Kernmärkten auch 2025 noch nicht erholen. Dennoch sind wir 

davon überzeugt, dass dieser Markt langfristig essenziell bleibt. Deshalb haben wir 2025 konsequent daran 

gearbeitet, HBS zu restrukturieren, das Portfolio zu fokussieren und die Organisation effizienter aufzustellen. Wir 

haben Produkte und Lösungen kritisch geprüft, Prozesse verschlankt und eine klare Priorisierung vorgenommen. Wir 

sind auf einem guten Weg, die Division nachhaltig zu stabilisieren und perspektivisch wieder profitabel wachsen zu 

lassen. 

Ein zentraler Meilenstein bei dieser Neuausrichtung war die stärkere Internationalisierung von Entwicklung, 

Produktion und Services. Um unsere Innovationskraft, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz langfristig zu steigern, haben 

wir unsere globale Struktur gezielt weiterentwickelt. Die Ausweitung unserer Software-Entwicklung in unserem Global 

Competence Center in Indien eröffnet uns Zugang zu einem größeren Talentpool und ermöglicht eine schnellere und 

effizientere Produktentwicklung. Der Aufbau zusätzlicher Endmontagekapazitäten an unserem Standort in Krakau 

verbessert unsere Lieferkettenrobustheit und verkürzt Reaktionszeiten. Mit dem neuen Multi Shared Service Center, 

das ebenfalls in Krakau beheimatet ist, schaffen wir zudem ein zentrales Rückgrat für effiziente, international 
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integrierte Support- und Verwaltungsprozesse. All diese Maßnahmen erhöhen unsere operative Schlagkraft und 

bilden die Basis für mehr Flexibilität in einem zunehmend globalen Wettbewerb. 

Gleichzeitig bewahren wir den Kern: Das Thema Nachhaltigkeit bleibt fester Teil unserer Unternehmensstrategie. Die 

Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit spürbar, und die Energiewende erfordert stabile und zuverlässige 

Technologien. Wir bei SMA leisten mit unseren Lösungen einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung, und wir 

arbeiten kontinuierlich daran, ökologische und soziale Standards entlang unserer Wertschöpfungskette weiter 

auszubauen. Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und technologische Integrität sind für uns keine flankierenden 

Themen, sondern Kernbestandteile unseres Geschäftsmodells. Nicht nur, aber auch weil unsere Kunden an uns die 

höchsten Ansprüche in diesem Bereich stellen.  

Nach einem Jahr 2025, das stark von Restrukturierung, Kostensenkung und Stabilisierung geprägt war, richten wir 

unseren Blick nun entschlossen auf 2026. Im laufenden Jahr 2026 wollen wir die Früchte der eingeleiteten 

Veränderungen ernten und SMA wieder klar auf Stabilität, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ausrichten. Dazu 

gehört, unsere neuen Strukturen weiter zu festigen, die operativen Prozesse zu stärken und unser Portfolio noch 

konsequenter auf die Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten. Besonders bei HBS wollen wir klaren Kurs halten und 

das Geschäft schrittweise zurück auf den Wachstumspfad führen. Parallel werden wir bei Large Scale gezielt auf 

weiteres profitables Wachstum setzen und unsere Position in internationalen Zukunftsmärkten weiter ausbauen. 

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit für ihren Einsatz, ihre Resilienz und ihre Bereitschaft, 

den Wandel aktiv mitzugestalten. Der Transformationsprozess verlangt uns viel ab, gleichzeitig eröffnet er neue 

Chancen für die Zukunft unseres Unternehmens. Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, danken wir für Ihr 

Vertrauen und Ihre Unterstützung in einem erneut herausfordernden Jahr. 

 

Dr.-Ing. Jürgen Reinert 

Vorstandsvorsitzender 

SMA Solar Technology AG 
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HINWEIS: 

 

Bitte beachten Sie, dass Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter*innen) nicht physisch vor Ort an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen 

können. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten können sich im Wege 

elektronischer Kommunikation über das von uns unter der Internetadresse http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

zur Verfügung gestellte passwortgeschützte Aktionärsportal zuschalten und auf diese Weise an der 

Hauptversammlung teilnehmen. Unter dieser Internetadresse wird die gesamte Hauptversammlung für angemeldete 

Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten live übertragen.  

 

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionär*innen und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den im Anschluss an 

die Tagesordnung beschriebenen weiteren Angaben und Hinweisen zur Einberufung. 

 

  

http://www.sma.de/Hauptversammlung
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I. TAGESORDNUNG: 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 der SMA Solar Technology AG, des 

gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des zusammengefassten Lageberichts der SMA 

Solar Technology AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025, sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des 

Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2025 

 

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind über unsere Investor Relations Seite im 

Internet unter  

 

www.SMA.de/Hauptversammlung 

 

zugänglich. Sie werden dort auch während der virtuellen Hauptversammlung zugänglich sein. Ferner werden 

die Unterlagen in der Hauptversammlung näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 

vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt und damit den Jahresabschluss 

festgestellt hat, so dass eine Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Einzelentlastung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 

2025 personenbezogen, d.h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen. 

 

a)  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Barbara Gregor für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Olaf Heyden für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr.-Ing. Jürgen Reinert für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Kaveh Rouhi für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Einzelentlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 

2025 personenbezogen, d.h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen. 

file://///SMA.DE/ZB/DAT/FC/FCLCL/C.%20Legal%20Entity%20Management/3.%20Laufende%20Betreuung/HV/2025_06-03%20HV%202025/3.%20Dokumente,%20Formulare/Einladung/HV-Einladung%20WEBSITE/www.SMA.de/Hauptversammlung
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a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Martin Breul für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Oliver Dietzel für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Kim Fausing für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Johannes Häde für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

e)  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Constanze Hufenbecher für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

f) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Uwe Kleinkauf für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

g) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Ralph Lässig für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen. 

 

h) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Ilonka Nussbaumer für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen. 

 

i) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Frank Possel-Dölken für das Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

j) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Alexa Siebert für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

k) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Yvonne Siebert für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

l) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Romy Siegert für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

m) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Jan-Henrik Supady für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen. 

 

n) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Lidia Thelemann für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 
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o) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Matthias Victor für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen. 

 

p) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Jörg Wienand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen. 

 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie, für den 

Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für 

das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichtserstattung 

 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die  

 

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main 

 

a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum 

Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 

für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026, sofern diese einer solchen 

prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu bestellen.  

 

b) zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichtserstattung im Sinne der Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich 

der Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive) 

für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.  

 

Die Corporate Sustainability Reporting Directive verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zur Einführung einer 

entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Einberufung zum 

Bundesanzeiger ein deutsches Umsetzungsgesetz für die Corporate Sustainability Reporting Directive weiter 

aussteht, wird die Wahl eines Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß Tagesordnungspunkt 

4b vorsorglich für den Fall vorgeschlagen, dass eine solche Wahl durch die Hauptversammlung in 

Umsetzung von Art. 37 der Richtlinie 2006/43/EG in der Fassung der Corporate Sustainability Reporting 

Directive erforderlich wird, die Prüfung somit nach dem deutschen Umsetzungsgesetz nicht ohnehin dem 

Abschlussprüfer obliegen sollte. 

 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte 

ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-

Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. 

 

 

5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 

 das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im letzten Geschäftsjahr den 

einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und 
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geschuldete Vergütung erstellt, der der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung 

vorgelegt wird.  

 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß §162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft, die 

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, geprüft. Den Vergütungsbericht im Sinne des 

§ 162 AktG finden Sie gemeinsam mit dem Prüfvermerk des Abschlussprüfers der Gesellschaft auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den nach § 162 AktG erstellten und 

geprüften Vergütungsbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

 

 

6. Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts 

und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Be-zugsrechts der Aktionär*innen sowie 

Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung  

 

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01. Juni 2021 ist die Gesellschaft zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien ermächtigt. Die Ermächtigung läuft am 30. Mai 2026 aus. Eine neue 

Ermächtigung soll für weitere 5 Jahre erteilt werden, um der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit von 

Aktienrückkäufen zu eröffnen.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, zu jedem zulässigen Zweck 

eigene Aktien zu erwerben. Diese Ermächtigung gilt bis zum 08. Juni 2031. Sie ist insgesamt auf einen Anteil 

von 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer 

ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Die 

Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch ein von der Gesellschaft abhängiges oder 

in ihrem Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen oder durch von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft 

abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen beauftragte Dritte ausgeübt werden und 

erlaubt den Erwerb eigener Aktien im ganzen Umfang oder in Teilbeträgen sowie den einmaligen oder 

mehrmaligen Erwerb. 

Der Erwerb eigener Aktien kann nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an sämtliche 

Aktionär*innen gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionär*innen gerichteten 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder durch die Ausgabe von 

Andienungsrechten an die Aktionär*innen erfolgen. 

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse oder über ein öffentliches Kaufangebot, darf die SMA Solar 

Technology AG je Aktie nur einen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten) zahlen, der den arithmetischen 

Mittelwert der Kurse der Stückaktien der SMA Solar Technology AG in der Schlussauktion im Xetra-Handel 

(oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 

zehn Börsenhandelstage vor dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäftes, sofern der Erwerb über die Börse 

stattfindet, oder vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen Kaufangebots, sofern 

der Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots erfolgt, um nicht mehr als 10 % über- oder 



 
11 

 

SMA Solar Technology AG 
 

unterschreitet. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots erhebliche 

Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebotenen Kaufpreisspanne, so 

kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem 

entsprechenden Kurs am letzten Handelstag vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-Grenze für 

das Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 

Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern bei einem öffentlichen 

Kaufangebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene Rückkaufvolumen überschreitet, kann 

unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der 

angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden 

Aktionär*innen an der Gesellschaft (Beteiligungsquoten) erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit 

partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer 

Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär*in sowie zur Vermeidung rechnerischer 

Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten vorgesehen werden. 

bb) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionär*innen gerichteten öffentlichen Aufforderung zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten, legt die SMA Solar Technology AG eine Kaufpreisspanne je Aktie fest, 

innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben werden können. Die Kaufpreisspanne kann angepasst 

werden, wenn sich während der Angebotsfrist erhebliche Kursabweichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten ergeben. Der von der SMA Solar 

Technology AG zu zahlende Kaufpreis je Aktie, den die SMA Solar Technology AG aufgrund der 

eingegangenen Verkaufsangebote ermittelt, darf den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der 

SMA Solar Technology AG in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem 

nachfolgend beschriebenen Stichtag ohne Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 10 

% über- oder unterschreiten. Stichtag ist der Tag, an dem der Vorstand der Gesellschaft endgültig formell 

über die Annahme der Verkaufsangebote entscheidet. 

Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten 

wegen der Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen werden können, kann unter insoweit partiellem 

Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der Andienungsquoten statt 

nach Beteiligungsquoten erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss eines 

eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück 

angedienter Aktien je Aktionär*in sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung 

nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden. 

cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionär*innen zur Verfügung gestellter Andienungsrechte, so können 

diese pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem Verhältnis des Grundkapitals der 

Gesellschaft zum Volumen der von der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine entsprechend 

festgesetzte Anzahl Andienungsrechte zur Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. 

Andienungsrechte können auch dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl 

von Aktien zugeteilt wird, die sich aus dem Verhältnis des Grundkapitals zum Rückkaufvolumen ergibt. 

Bruchteile von Andienungsrechten werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die entsprechenden 

Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne 

(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung des Andienungsrechts eine Aktie an die 
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Gesellschaft veräußert werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen im vorstehenden Absatz bb) 

bestimmt, wobei maßgeblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rückkaufangebots unter 

Einräumung von Andienungsrechten ist. Im Falle einer Anpassung des Rückkaufangebots unter Einräumung 

von Andienungsrechten ist der maßgebliche Stichtag derjenige der Veröffentlichung der Anpassung. Die 

nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre 

Handelbarkeit, bestimmt der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats zusätzlich zu einer 

Veräußerung über die Börse oder über ein Angebot an sämtliche Aktionär*innen in anderer Weise zu 

veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

Das Bezugsrecht der Aktionär*innen ist dabei ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 

Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten 

Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 

Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Veräußerung 

eigener Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG ausgegeben werden.  

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der SMA Solar Technology AG ferner ermächtigt, 

erworbene eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck zu verwenden, insbesondere diese Dritten in anderer 

Weise als über die Börse oder mittels Angebot an sämtliche Aktionär*innen anzubieten und zu übertragen, 

soweit dies  

(i) im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von Unternehmensteilen oder 

von sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen 

einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen oder im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen geschieht; oder  

(ii) erfolgt, um die Aktien Personen, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr 

verbundenen Unternehmen stehen oder standen entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb anzubieten, 

zuzusagen oder zu übertragen; oder  

(iii) erfolgt, um die Aktien amtierenden oder ausgeschiedenen Mitgliedern von Vorständen und 

Geschäftsführungen der von der Gesellschaft abhängigen Unternehmen im Sinne von § 17 AktG entgeltlich 

oder unentgeltlich zum Erwerb anzubieten, zuzusagen oder zu übertragen.  

Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionär*innen auf diese eigenen Aktien wird gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 

186 Abs. 3, 4 AktG insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 

lit. (i) bis (iii) verwendet werden. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, im Falle der Veräußerung der 

eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionär*innen das Bezugsrecht der Aktionär*innen mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen. 

Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, 

ohne dass die Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedürfen. 
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Die Einziehung kann auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabsetzung in der Weise erfolgen, 

dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien der SMA Solar Technology AG am 

Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 2. Halbsatz 

AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen. Die Einziehung 

kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals 

herabzusetzen und die Angabe der Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend 

anzupassen. 

Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder 

gemeinsam ausgenutzt werden. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die (i) 

aufgrund von § 71 d Satz 5 AktG, (ii) durch ein von der SMA Solar Technology AG abhängiges oder in 

ihrem Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen oder (iii) durch Dritte für Rechnung der SMA Solar 

Technology AG oder durch Dritte für Rechnung eines von der SMA Solar Technology AG abhängigen oder 

in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens erworben werden.  

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 

186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Unter Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, die Gesellschaft gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG für einen Zeitraum von fünf Jahren bis zum 08. Juni 2031 zu ermächtigen, eigene Aktien 

bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer 

ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die 

Gesellschaft ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die Aktien auch unter Einschränkung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionär*innen zu erwerben und 

die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien nach näherer Maßgabe des 

Beschlussvorschlags auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionär*innen zu allen zulässigen Zwecken 

zu verwenden.  

Die von der Hauptversammlung vom 01. Juni 2021 erteilte Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb und 

der Verwendung eigener Aktien läuft am 30. Mai 2026 aus, ohne dass sie bisher ausgenutzt worden wäre. 

Nunmehr soll die Gesellschaft erneut in die Lage versetzt werden, das Instrument des Erwerbs und der 

Verwendung eigener Aktien nutzen zu können. Konkrete Pläne zur Nutzung der eingeräumten Ermächtigung 

bestehen derzeit nicht.  

Diese Ermächtigung steht im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen unter dem Vorbehalt, dass etwaige 

neu hinzuerworbene Aktien zusammen mit noch nicht verwendeten vorhandenen eigenen Aktien die Grenze 

des § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG von 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten. Der Erwerb eigener Aktien 

kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionär*innen gerichteten Kaufangebots oder einer an alle 

Aktionär*innen gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Hierdurch 

erhalten alle Aktionär*innen in gleicher Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, 

sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch macht. Eigene Aktien 

können unter der Ermächtigung auch unter Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines 

eventuellen Andienungsrechts der Aktionär*innen erworben werden. 
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Im Einzelnen: 

Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels eines an alle Aktionär*innen der Gesellschaft 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionär*innen gerichteten öffentlichen 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben werden können. 

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 

kann es dazu kommen, dass die von den Aktionär*innen angebotene Menge an Aktien der Gesellschaft die 

von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach 

Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder kleinerer 

Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene 

Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von 

Kleinaktionär*innen kann so vermieden werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem Verhältnis der 

angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das 

Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich soll 

eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 

vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen 

andienenden Aktionär*innen zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den 

Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält in Übereinstimmung mit dem 

Aufsichtsrat einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der 

Aktionär*innen für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionär*innen für angemessen. 

Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionär*innen gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionär*innen gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch vor, dass der Erwerb mittels den Aktionär*innen zur 

Verfügung gestellter Andienungsrechte durchgeführt werden kann. Diese Andienungsrechte werden so 

ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer Aktien verpflichtet wird. Soweit danach 

Andienungsrechte nicht ausgeübt werden können, verfallen sie. Dieses Verfahren behandelt die 

Aktionär*innen gleich und erleichtert die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs. 

Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugsrechts 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die erworbenen eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot 

an alle Aktionär*innen oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit den genannten Möglichkeiten der 

Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien wird bei der Veräußerung der Aktien das Recht der 

Aktionär*innen auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionär*innen soll der 

Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionär*innen mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 

Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine 

Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionär*innen technisch 

durchführbar zu machen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionär*innen ausgeschlossenen eigenen 

Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

verwertet. 
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Der Vorstand soll ermächtigt werden, eigene Aktien entgeltlich oder unentgeltlich Personen zum Erwerb 

anzubieten, zuzusagen oder zu übertragen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit 

ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen sowie amtierenden oder ausgeschiedenen Mitgliedern des 

Vorstands oder der Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Der 

vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss ist Voraussetzung für die Ausgabe dieser Aktien. Die Verwendung 

von eigenen Aktien zur Ausgabe an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem 

mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne 

Ermächtigung durch die Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), dann aber nur zur Ausgabe 

an Arbeitnehmer*innen innerhalb eines Jahres nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird 

hier der Vorstand ermächtigt, ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien und 

zusätzlich als Aktien für amtierende oder ausgeschiedene Mitglieder des Vorstands oder der 

Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen einzusetzen. Die Nutzung 

vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; 

die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 

Die Gesellschaft soll weiterhin die Möglichkeit haben, eigene Aktien Dritten gegen Sachleistungen, 

insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder 

Beteiligungen daran oder von Unternehmensteilen oder von sonstigen Vermögensgegenständen oder 

Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 

oder ihre verbundenen Unternehmen, anbieten zu können. In derartigen Transaktionen wird nicht selten von 

der Verkäuferseite die Gegenleistung in Form von Aktien bevorzugt, und der internationale Wettbewerb 

verlangt zunehmend auch diese Art der Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt 

dem Vorstand (mit Zustimmung durch den Aufsichtsrat) den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende 

Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von sonstigen 

Vermögensgegenständen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel sowohl auf nationalen als 

auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. Zu den zu erwerbenden sonstigen 

Vermögensgegenständen können auch Forderungen (Kredite oder Anleihen) gegen die Gesellschaft oder 

gegen Konzernunternehmen gehören. Wenn diese als Gegenleistung erbracht werden, führt dies zum Wegfall 

der Verbindlichkeit und gleichzeitig zur Stärkung des Eigenkapitals. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 

des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, 

dass die Interessen der Aktionär*innen angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich bei 

der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der SMA Solar 

Technology-Aktien orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, 

insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses infrage 

zu stellen.  

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Veräußerung der Aktien gegen 

Barzahlung zu einem Preis, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, macht von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch. 

Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes für die Aktionär*innen wird dadurch Rechnung getragen, dass 

die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich 

unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah 

vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig bemessen, 

wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der 

Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des 
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aktuellen Börsenkurses betragen. Diese Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so veräußerten eigenen 

Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 

Auf die Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben werden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene Aktien nicht unter 

Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu 

führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionär*innen in 

unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Mit dieser 

Beschränkung und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die 

Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionär*innen angemessen gewahrt. Diese können eine zum 

Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über die 

Börse erwerben. Im Übrigen liegt die Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer 

Flexibilität verhilft und die Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis auch durch die gezielte Ausgabe von Aktien 

an Kooperationspartner, institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die Gesellschaft soll 

dadurch auch in die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu 

können. 

Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene Aktien auch eingezogen werden können. Dabei 

soll die Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, dass bei Einziehung das Grundkapital der Gesellschaft 

herabgesetzt wird, als auch ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien unter 

gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals. 

Die Rechte der Aktionär*innen werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt. 

Der Vorstand wird der jeweils auf eine etwaige Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

folgenden Hauptversammlung nach § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG, gegebenenfalls i.V.m. § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG 

berichten.  

Der gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu 

erstattende Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt ist, ist auch im Internet unter 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung zugänglich und wird dort auch während der virtuellen 

Hauptversammlung zugänglich sein. 

 

 

II. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE ZUR EINBERUFUNG 
 

1. MITTEILUNG ÜBER DIE GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 34.700.000,00 Euro und ist in 34.700.000 Stückaktien 

eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Anzahl der teilnahmeberechtigten 

Aktien und die Anzahl der Stimmrechte betragen damit im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

34.700.000. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen 

Aktien.  

  

http://www.ir.sma.de/hauptversammlung
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2. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG 

Der Vorstand hat gemäß § 13 Abs. 8 der Satzung beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung der SMA 

Solar Technology AG am 9. Juni 2026 als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a AktG ohne physische 

Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter*innen) abzuhalten.  

Die gesamte Hauptversammlung wird für unsere ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen oder ihre 

Bevollmächtigten auf der Internetseite der SMA Solar Technology AG über das passwortgeschützte 

Aktionärsportal unter 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

in Bild und Ton übertragen. 

Über das passwortgeschützte Aktionärsportal können ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen oder 

ihre Bevollmächtigten sich elektronisch zur Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der 

Hauptversammlung teilnehmen und ihre Aktionärsrechte ausüben, insbesondere gemäß den dafür 

vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Stellungnahmen einreichen oder 

Widerspruch zu Protokoll erklären. Weiterhin wird während der virtuellen Hauptversammlung das 

Teilnehmerverzeichnis vor der ersten Abstimmung im passwortgeschützten Aktionärsportal, welches über den 

o.g. Link erreichbar ist, zur Verfügung stehen. 

Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht ausschließlich im Wege der 

elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter*innen wie nachstehend näher bestimmt ausüben. Die vorgesehenen Abstimmungen zu 

den Tagesordnungspunkten 2 bis 4 und 6 haben verbindlichen, die vorgesehene Abstimmung zu 

Tagesordnungspunkt 5 empfehlenden Charakter, und es besteht jeweils die Möglichkeit, mit Ja, Nein oder 

Enthaltung zu stimmen.  

 

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE 

AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, d. h. zur elektronischen Zuschaltung zu der virtuellen 

Hauptversammlung, und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 der Satzung nur diejenigen 

Aktionär*innen – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf 

des 2. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse 

SMA Solar Technology AG 

c/o ITTEB GmbH & Co. KG 

Vogelanger 25 

86937 Scheuring 

E-Mail: sma2026@itteb.de 

bei der Gesellschaft anmelden. 

Die Aktionär*innen müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein Nachweis des 
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Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich auf den im Aktiengesetz hierfür 

vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Alternativ hierzu reicht ein vom Letztintermediär ausgestellter 

Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG hat sich der Nachweis auf 

den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 18. Mai 2026 (24:00 Uhr 

MESZ) („Record Date") zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes 

der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 2. Juni 2026 (24:00 Uhr 

MESZ) zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b 

BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Übermittlung gemäß § 67c Abs. 1 

und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 im ISO 20022 

Format an die vorgenannte Adresse ist ebenfalls möglich. Alternativ ist die Übermittlung des Nachweises 

gemäß § 67c Abs. 3, 1 AktG möglich. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder die Ausübung 

des Stimmrechts als Aktionär*in nur, wer sich fristgerecht angemeldet und die Berechtigung zur Teilnahme 

an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen hat. Die Berechtigung zur 

Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem im Nachweis 

enthaltenen Anteilsbesitz der Aktionär*innen zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 

Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 

der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 

der Anteilsbesitz der Aktionär*innen zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den 

Umfang des Stimmrechts. Umgekehrt gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag 

Folgendes: Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär*in 

werden, sind nur teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich von bisherigen, teilnahmeberechtigten 

Inhaber*innen bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag ist im 

Übrigen kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung. 

In der Regel übernehmen die depotführenden Institute die erforderliche Anmeldung und die Übermittlung 

des Nachweises des Anteilsbesitzes für ihre Kunden. 

Die Aktionäre werden daher gebeten, sich an ihr depotführendes Institut zu wenden. 

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung mit beigefügtem Nachweis des Anteilsbesitzes werden 

den teilnahmeberechtigten Aktionär*innen von der Anmeldestelle sogenannte Zugangskarten übersandt. Auf 

jeder Zugangskarte sind die für den Zugang zum passwortgeschützten Aktionärsportal notwendigen 

Zugangsdaten abgedruckt. Die Zugangsdaten bestehen aus der Kennung und einem Passwort. 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionär*innen, frühzeitig für 

die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der 

vorgenannten Adresse Sorge zu tragen.  

 

4. VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE  

a) Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte 

Aktionär*innen können sich hinsichtlich der Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und der 

Ausübung ihres Stimmrechts in der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. 
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durch einen Intermediär, eine*n Stimmrechtsberater*in, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

Person ihrer Wahl vertreten lassen.  

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Bevollmächtigen Aktionär*innen mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft unter den 

Voraussetzungen von § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 der 

Aktionärsrechterichtlinie (Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften) eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der 

Gesellschaft, die Aktionär*innen in unterschiedlichen Wertpapierdepots halten, jeweils einen eigenen 

Bevollmächtigten für die Hauptversammlung zu bestellen. 

Die Erteilung bzw. Änderung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. 

Im Falle der Bevollmächtigung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, 

Stimmrechtsberater*innen, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) sind in der Regel 

Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung, ihre Änderung oder ihr Widerruf können (auch gemäß 

§ 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 

2018/1212 im ISO 20022 Format) per Post oder E-Mail bis spätestens Sonntag, 7. Juni 2026 

(24:00 Uhr MESZ) an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt werden 

SMA Solar Technology AG 

c/o ITTEB GmbH & Co. KG 

Vogelanger 25 

86937 Scheuring 

E-Mail: sma2026@itteb.de 

Aktionär*innen, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 

Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 

Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung zum Download zur Verfügung. 

Darüber hinaus können der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung, ihre Änderung oder ihr 

Widerruf der Gesellschaft über das passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung erreichbar ist, gemäß den dafür 

vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung übermittelt werden.  

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur 

Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; 

ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Der 

Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht können ebenfalls auf den vorgenannten 

Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der 

Gesellschaft erklärt werden.  

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das 

Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionär*innen lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht 

im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
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benannten Stimmrechtsvertreter*innen ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten 

Aktionärsportals setzt voraus, dass Bevollmächtigte von den Vollmachtgeber*innen die für den Zugang 

zum passwortgeschützten Aktionärsportal notwendigen Zugangsdaten erhalten. 

 

b) Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen 

Aktionär*innen können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter*innen vertreten lassen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine 

fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. 

Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft, ihre Änderung und ihr Widerruf 

bedürfen der Textform. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen können 

(auch gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung 

(EU) 2018/1212 im ISO 20022 Format) per Post oder E-Mail bis spätestens Sonntag, 7. Juni 2026 

(24:00 Uhr MESZ) an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erteilt, geändert oder widerrufen 

werden  

SMA Solar Technology AG 

c/o ITTEB GmbH & Co. KG 

Vogelanger 25 

86937 Scheuring 

E-Mail: sma2026@itteb.de 

Aktionär*innen, die die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft bevollmächtigen möchten, können 

für die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung 

und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung zum Download zur 

Verfügung. 

Darüber hinaus können die Erteilung, die Änderung oder der Widerruf von Vollmachten und Weisungen 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen über das passwortgeschützte 

Aktionärsportal, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung erreichbar ist, gemäß den dafür vorgesehenen 

Verfahren bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der 

virtuellen Hauptversammlung vorgenommen werden.  

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen müssen 

diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 

Stimmrechtsvertreter*innen sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen 

und können das Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung, Anträgen und 

Wahlvorschlägen ausüben, zu denen ihnen Weisungen erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter*innen 

nehmen keine Vollmachten zur Leistung von Redebeiträgen, zur Stellung von Fragen, Anträgen oder 

Wahlvorschlägen, zur Veranlassung der Aufnahme von Fragen in die Niederschrift oder zur Erklärung 

von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.  
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c) Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Briefwahl 

Aktionär*innen können ihr Stimmrecht auch im Wege der elektronischen Briefwahl unter Nutzung des 

passwortgeschützten Aktionärsportals ausüben. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung 

und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Elektronische Briefwahlstimmen können ausschließlich über das passwortgeschützte Aktionärsportal, 

welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

erreichbar ist, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der 

virtuellen Hauptversammlung abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass andere Kommunikationswege für die elektronische Briefwahl nicht zur Verfügung 

stehen. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberatende oder sonstige 

gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der elektronischen 

Briefwahl bedienen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 

Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gelten sowohl eine an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter*innen erteilte Weisung als auch eine Stimmabgabe im Wege der 

elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung 

für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten/Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter*innen eingehen, werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn 

darüber hinaus auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen 

und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge 

berücksichtigt: (1) per passwortgeschütztem Aktionärsportal, (2) per E-Mail, (3) auf dem Postweg 

übersandte Erklärungen. 

 

d) Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG 

Den Aktionär*innen wird im passwortgeschützten Aktionärsportal eine Bestätigung über die 

Stimmenzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG bereitgestellt, die der Abstimmende innerhalb eines 

Monats nach dem Tag der Hauptversammlung und somit bis zum Ablauf des 9. Juli 2026, 24:00 Uhr 

MESZ, herunterladen kann. 

 

 

5. VERÖFFENTLICHUNG AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT 

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden über unsere Investor Relations Seite im Internet 

unter 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

folgende Informationen und Unterlagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG): 

 

a) Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlenden Beschlussfassung zu Punkt 1 der 

Tagesordnung und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung; 
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b) die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen; 

c) Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet werden können; 

d) die Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG; 

e) der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6; 

f) der Vergütungsbericht. 

 

6. RECHTE DER AKTIONÄR*INNEN 

 

A) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionär*innen, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 

Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen ist schriftlich oder in 

elektronischer Form nach § 126a BGB (d. h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der 

Gesellschaft 

SMA Solar Technology AG 

Vorstand 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal 

Deutschland 

oder per E-Mail: HV@SMA.de 

zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit 

Samstag, der 9. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ). 

 

B) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen nach §§ 126 Abs. 1 und 4, 127 AktG  

Aktionär*innen können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 Abs. 1 AktG); dies 

gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG). 

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionär*innen einschließlich des Namens der 

Aktionär*innen, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 

bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dort genannten Voraussetzungen (dies sind u. a. 

Aktionär*innen, die es verlangen) zugänglich zu machen, wenn Aktionär*innen mindestens 14 Tage vor der 

Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse 

übersandt haben. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit 

Montag, der 25. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ). Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. 

Wahlvorschläge von Aktionär*innen nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. 

Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den 

Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren 

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 
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Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es 

weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht 

werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von 

Anträgen entsprechend, insbesondere gilt auch hier Montag, der 25. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ) als 

letztmöglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen 

sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden. 

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionär*innen gemäß § 126 Abs. 1 und 

§ 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: 

SMA Solar Technology AG 

Vorstand 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal 

Deutschland 

oder per E-Mail: HV@SMA.de 

 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen (einschließlich des Namens des 

Aktionärs/ der Aktionärin und – im Falle von Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem Eingang unter 

der Internetadresse 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten 

Internetadresse zugänglich gemacht. 

Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktionär*innen 

gelten nach § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft 

ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt ausgeübt 

werden kann. Sofern der bzw. die den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär*in 

nicht ordnungsgemäß legitimiert oder nicht frist- und formgerecht zur Hauptversammlung angemeldet ist, 

muss der Antrag bzw. Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 

Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 

haben darüber hinaus das Recht, in der Hauptversammlung im Rahmen ihres Rederechts Anträge und 

Wahlvorschläge im Wege der Videokommunikation zu stellen. 

 

C) Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 130a 

Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer 

Kommunikation einzureichen. 

Die Einreichung der Stellungnahmen hat in Textform in deutscher Sprache über das passwortgeschützte 

Aktionärsportal, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

 

mailto:HV@SMA.de
http://www.sma.de/Hauptversammlung
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erreichbar ist gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis spätestens Mittwoch, 3. Juni 2026 (24:00 

Uhr MESZ) zu erfolgen. 

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise 

von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, spätestens am 

Donnerstag, 4. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) im passwortgeschützten Aktionärsportal veröffentlicht. 

Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im 

Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht 

berücksichtigt; das Stellen von Anträgen und das Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die Ausübung des 

Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung sind 

ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

 

D) Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 

haben in der Hauptversammlung ein Rederecht, das im Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. 

Redebeiträge sind am Dienstag, 9. Juni 2026 ab 09:00 MESZ bis zu dem vom Versammlungsleiter in 

der virtuellen Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt über das passwortgeschützte Aktionärsportal, 

welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

 

erreichbar ist, anzumelden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG sowie alle 

Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 AktG dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen den 

Aktionär*innen bzw. ihren Bevollmächtigten und der Gesellschaft in der Hauptversammlung und vor dem 

Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 

E) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten haben das Recht, in der 

Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 

Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen zu verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist. Außerdem besteht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1d AktG ein 

Nachfragerecht zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte Auskunftsrecht nach § 

131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation 

wahrgenommen werden kann. Eine anderweitige Einreichung von Fragen im Wege der elektronischen oder 

sonstigen Kommunikation ist weder vor noch während der Hauptversammlung vorgesehen. 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter 

den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. 

Gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung kann der Vorsitzende der Hauptversammlung das Frage- und Rederecht 

der Aktionär*innen zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während 

der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die 

http://www.sma.de/Hauptversammlung
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Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- oder Redebeitrag 

angemessen festsetzen. 

 

F) Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 in 

Verbindung mit § 245 AktG 

Angemeldete Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung 

zugeschaltet sind, haben das Recht, über das passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung zugänglich ist, von 

Beginn der virtuellen Hauptversammlung am 9. Juni 2026 an bis zu deren Ende Widerspruch gegen 

Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des amtierenden Notars zu erklären. 

 

G) Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung der vorgenannten Rechte 

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung der vorgenannten Rechte und ihren Grenzen 

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.SMA.de/Hauptversammlung 

unter „Hinweise zu den Rechten der Aktionär*innen“ veröffentlicht. 

 

7. HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ FÜR DIE TEILNEHMENDEN DER HAUPTVERSAMMLUNG DER SMA 

SOLAR TECHNOLOGY AG 

Die SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, verarbeitet als Verantwortlicher 

personenbezogene Daten der Aktionär*innen (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Zugangskarte) sowie gegebenenfalls 

personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung der SMA Solar 

Technology AG rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 

Satz 1 Buchstabe c) Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) i.V.m. §§ 67, 118 ff. Aktiengesetz. Darüber 

hinaus können Datenverarbeitungen, die der Organisation der virtuellen Hauptversammlung dienlich sind, 

auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-

GVO). Die SMA Solar Technology AG erhält die personenbezogenen Daten der Aktionär*innen in der 

Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut, das die Aktionär*innen mit der Verwahrung ihrer Aktien 

beauftragt haben (sog. Depotbank). Die SMA Solar Technology AG überträgt die Hauptversammlung im 

Internet. Hierbei können die personenbezogenen Daten von Teilnehmenden verarbeitet werden, dies gilt 

auch für die Redebeiträge, Fragen und Anträge der Aktionär*innen sowie eingereichte Stellungnahmen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 (1) S. 1 lit. f) DS-GVO. 

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in sogenannten 

„Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration zu 

vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen verwendeten Webbrowser sowie Datum und 

Uhrzeit des Aufrufs. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken als hier 

angegeben. 

Die von der SMA Solar Technology AG für die Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten 

Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionär*innen ausschließlich nach Weisung 
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der SMA Solar Technology AG und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 

erforderlich ist. Alle Mitarbeitenden der SMA Solar Technology AG und die Mitarbeitenden der beauftragten 

Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der Aktionär*innen haben und/oder diese 

verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene 

Daten von Aktionär*innen bzw. Aktionärsvertretern, die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 Aktiengesetz) für andere 

Aktionär*innen und Aktionärsvertreter einsehbar. Dies gilt auch für die Redebeiträge, Fragen und Anträge 

der Aktionär*innen sowie eingereichte Stellungnahmen. Die SMA Solar Technology AG löscht die 

personenbezogenen Daten der Aktionär*innen im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, insbesondere 

wenn die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht 

mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionär*innen das Recht, Auskunft über ihre 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den 

Aktionär*innen ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu (Der Hessische Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, 

poststelle@datenschutz.hessen.de). 

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen 

Aktionär*innen den Datenschutzbeauftragten der SMA Solar Technology AG unter: 

 

SMA Solar Technology AG 

Datenschutzbeauftragter 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal 

Tel: 0561 9522 422487 

E-Mail datenschutz@sma.de 

 

8. TECHNISCHE HINWEISE ZUR TEILNAHME AN DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG 

 

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des passwortgeschützten 

Aktionärsportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein 

internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu 

können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit 

empfohlen. 

 

Nutzen Sie für die Teilnahme an der Hauptversammlung, d. h. zur elektronischen Zuschaltung zu der 

virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder 

Kopfhörer sowie ein Mikrofon. 

 

Für den Zugang zum passwortgeschützten Aktionärsportal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre 

Zugangsdaten. Diese befinden sich auf der Zugangskarte, welche Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung 

zugeschickt wird. 
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Weitere Einzelheiten zum passwortgeschützten Aktionärsportal und den Anmelde- und 

Nutzungsbedingungen stehen den Aktionär*innen im passwortgeschützten Aktionärsportal zur Verfügung. 

 

9. HINWEIS ZUR VERFÜGBARKEIT DER BILD- UND TONÜBERTRAGUNG 

 

Die Aktionär*innen können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung im Internet 

verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des 

passwortgeschützten Aktionärsportals können nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von 

Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von 

Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen 

Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und 

ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen 

Netzelemente Dritter, der Bild- und Tonübertragung sowie den Zugang zum passwortgeschützten 

Aktionärsportal und dessen generelle Verfügbarkeit übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine 

Verantwortung für Fehler und Mängel der für die Durchführung der Hauptversammlung über das Internet 

eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit 

nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt ihren Aktionär*innen aus diesem Grund, frühzeitig von den 

oben genannten Möglichkeiten zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte Gebrauch zu machen. Sofern es 

Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der 

Hauptversammlung vorbehalten, die Durchführung der Hauptversammlung zu unterbrechen. 

 

 

 

Niestetal, im April 2026 

 

SMA Solar Technology AG 

Der Vorstand 
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